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Bundesminister für Finanzen Dr. Markus Marterbauer: Sehr geehrte

Abgeordnete! Geschätzte Frau Abgeordnete Gewessler! Wir sind mitten in sehr

intensiven Budgetverhandlungen. Ich komme gerade aus diesen Verhandlungen

und gehe unmittelbar, wenn wir hier fertig sind, wieder in diese Verhandlungen.

Sie sind sehr schwierig, Sie wissen ja alle, wie schlecht die Budgetsituation ist.

Die Statistik Austria hat für das vergangene Jahr für den Gesamtstaat ein

gesamtstaatliches Defizit von 22,5 Milliarden Euro notifiziert. Ohne

Sanierungsmaßnahmen würde dieses Defizit heuer auf mehr als 27 Milliarden

Euro steigen.

Ich gehe davon aus, dass in diesem Haus auch allen klar ist, dass die budgetäre

Situation, in der wir uns befinden, nicht vom Himmel gefallen ist. Sie ist im

Wesentlichen die Folge von zwei Entwicklungen (Abg. Darmann [FPÖ]: Schwarz

und Grün!): auf der einen Seite die Folge einer schlechten wirtschaftlichen

Entwicklung – Sie wissen, dass wir im dritten Jahr der Rezession sind, und diese

schlechte Wirtschaftsentwicklung beeinträchtigt vor allem die Einnahmenseite

des Staatshaushalts ganz, ganz massiv –, auf der anderen Seite ist sie ohne

Zweifel aber auch eine Folge von wirtschaftspolitischen Fehlentscheidungen,

etwa in der Teuerungskrise, welche man mit inhaltlich durchaus

nachvollziehbaren umfangreichen Maßnahmen – mit der Ausweitung von

Transfers und Förderungen – versucht hat, zu bekämpfen. Allerdings gab es für

diese Maßnahmen keine budgetäre Bedeckung und keine

Gegenfinanzierungen. 

Ein ähnliches Phänomen findet sich im Bereich des Klima- und Naturschutzes,

der ganz entscheidend für den Wohlstand der Menschen ist. Da wurden massiv

Förderungen ausgeschüttet, allerdings ohne eine budgetäre Gegenfinanzierung
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darstellen zu können. (Die Abgeordneten Schnabel [ÖVP] und Taschner [ÖVP]:

Hört, hört!) Dazu kamen umfangreiche Steuersenkungen – die Abschaffung der

kalten Progression und viele andere –, bei denen die Gegenfinanzierung

vollkommen fehlte. 

Wir sind nun in der Situation, dass es unausweichlich ist, trotz der schlechten

Wirtschaftslage umfangreiche Sanierungsmaßnahmen einzuleiten. Die

Bundesregierung hat sich auf eines der größten Konsolidierungspakete, das es

in diesem Land jemals gab, geeinigt. Wir befinden uns in der Umsetzung. Ich

werde in meiner Budgetrede am 13. Mai dann die konkreten Maßnahmen

darstellen.

Ich möchte im zweiten Teil der Einleitung zur Infrastruktur und

Infrastrukturpolitik generell ein bisschen etwas sagen. Eine gute Infrastruktur in

allen Dimensionen, von der Verkehrsinfrastruktur bis zur Energieinfrastruktur,

ist entscheidend für den Wirtschaftsstandort dieses Landes. Man kann in

Deutschland, wo mehr als 20 Jahre nicht in die Infrastruktur investiert wurde,

beobachten, wie groß der Nachholbedarf ist. Deutschland muss jetzt ein 500-

Milliarden-Euro-Paket an Infrastrukturmaßnahmen schnüren, um die

Versäumnisse der Vergangenheit wieder halbwegs aufholen zu können. 

Österreich hat das nicht versäumt. Wir hatten ein deutlich höheres

Investitionsvolumen in die Infrastruktur. Die öffentlichen Investitionen der

letzten 20 Jahre in Österreich haben im Durchschnitt deutlich über 3 Prozent

des BIPs betragen – das ist um ungefähr 1 Prozentpunkt mehr als in

Deutschland –, und deshalb ist auch die Ausstattung mit Infrastruktur deutlich

besser. Aus meiner Sicht muss das auch weitergehen, insbesondere in den

Bereichen, in welchen wir auch international Vorbild sind: im Bahnausbau, im

Öffiausbau generell. Da geht es nicht nur um das hochrangige Bahnnetz,

sondern auch um den Öffiausbau in den Städten, aber auch um neue Formen
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von öffentlichen Verkehrsmitteln, insbesondere am Land. Ich denke da an den

Mikro-öffentlichen-Verkehr, der sozusagen als Zubringer funktionieren könnte.

Da haben wir einen enormen Bedarf. 

Angesichts der Budgetsituation rückt aber die Effizienz der Staatsausgaben in

den Mittelpunkt. Deshalb müssen wir uns auch bei den Infrastrukturausgaben

die Frage stellen, wie wir Schwerpunkte setzen können. Genau das beabsichtigt

die Bundesregierung, nicht zuletzt aufgrund des auch von Abgeordneter

Gewessler beschriebenen drohenden Zusammenhangs mit den Strafzahlungen

im Emissionshandel, der doch mehrere Milliarden ausmachen wird.

Die Bundesregierung hat sich aber nicht nur auf ein Sanierungspaket geeinigt,

sondern auch auf ein Offensivpaket und auf eine Reihe von klimapolitischen

Maßnahmen. Ich möchte neben den Offensivmaßnahmen im Bereich

Wirtschaft, Umwelt, Gesundheit, Bildung, Soziales auch die Offensive sauberes

Österreich – mit der Verlagerung des Transports auf die Schiene – und den

Lückenschluss bei der Mobilitätsunterstützung für die Lehrlinge erwähnen und

dann eben vor allem Maßnahmen, die eine neue Form haben.

Wir haben nicht mehr das Geld, um mit umfangreichen Förderungen

Umweltpolitik zu machen, sondern wir müssen primär auf regulatorische

Maßnahmen setzen. Von denen finden sich viele im Regierungsprogramm, zum

Beispiel regulatorische Rahmenbedingungen für kosteneffiziente Gestaltung

vom Umstieg oder Ausstieg aus fossilem Gas in der Raumwärme, die

Geothermienutzung rechtlich zu ermöglichen, Bodenschutz durch rechtliche

Rahmenbedingungen zu ermöglichen, Vorrang von Flächenrecycling vor

Neuwidmungen, Vorrang von Sanierung vor Neuerrichtung, Vermeidung von

Leerstand und ähnliche Dinge. Ich weise Sie noch auf die Dekarbonisierung im

Wohnungsbestand durch die Maßnahmen im Mietrechtsgesetz, im

Wohnungseigentumsgesetz, im Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz hin. 
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Viele Maßnahmen darüber hinaus finden sich im Regierungsprogramm, und ich

werde konkrete Maßnahmen auch im Zuge der Budgetrede darstellen. 

Uns allen ist klar, dass die Kürzungen, die Sanierungspolitik nicht auf Kosten

einer zukunftsfähigen Klimapolitik gehen sollen. Das ist in der Bundesregierung

auch so vereinbart, nicht zuletzt wegen der Tatsache, dass die

Treibhausgasemissionen massiv weiter zurückgehen müssen, um die Kosten des

Nichthandelns, die ich kurz dargestellt habe, zu betonen. (Beifall bei der SPÖ und

bei Abgeordneten der ÖVP.)

Wir glauben aber auch, dass umfangreiche Investitionen in die öffentliche

Infrastruktur nicht nur Konjunktur- und Beschäftigungsmotor, sondern auch

Klimaschutzmotor sein können. (Abg. Maurer [Grüne]: Mit Beton?) Wir glauben,

dass Forschung und Entwicklung auch in Bezug auf umweltfreundliche

Verkehrstechnologien bis hin zu Baustoffen von Holz bis grünem Beton in der

Erreichung der Klimaziele eine große Rolle spielen können. (Abg. Kogler [Grüne]:

Jetzt geht es aber um die Straßen!)

Ich möchte vor diesem Hintergrund auf die konkreten Fragen, die sich in der

Dringlichen Anfrage finden, eingehen: 

In den Fragen 1 bis 3 geht es im Wesentlichen um die Transparenz der

Landesbudgets. 

Im Lauf des Jahres 2024 hat sich herausgestellt, dass die Budgetsituation von

Bundesländern und Gemeinden deutlich schlechter als erwartet ist. Ich bin seit

3. März Bundesminister, und auch in diesen wenigen Wochen haben wir sehr

unliebsame Überraschungen erlebt, die aus diesem Titel gekommen sind. Das

ist im Wesentlichen eine Folge der schlechteren Konjunkturentwicklung, denn

diese trifft nicht nur den Bund massiv, sondern über die Ertragsanteile auch die

Länder und Gemeinden. Die deutlich schlechteren Budgetzahlen für Länder und
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Gemeinden – wir hatten im vergangenen Jahr einen Abgang von mehr als

0,9 Prozent des BIPs, und heuer wird er nicht kleiner als im vergangenen Jahr

sein – sind zu einem guten Teil die Folge dieser schlechten

Konjunkturentwicklung. 

Ich teile aber völlig die in der Frage anklingende Betonung der Notwendigkeit

der Erhöhung der Transparenz, insbesondere was die Länder- und

Gemeindehaushalte betrifft. Das ist auch Teil unseres Gesprächs mit den

Gebietskörperschaften, und wir werden da doch merkliche Verbesserungen

erzielen, denke ich. Das ist auch Teil der Gespräche über den neuen

Österreichischen Stabilitätspakt, den wir unmittelbar nach der Budgeterstellung

verhandeln werden. 

Der erste Schritt wird primär darin bestehen, auch länderweise, zumindest bei

den großen Einheiten, durchgehend monatliche Cash-Daten zu bekommen. Im

Moment haben wir die Cash-Daten in Bezug auf die Länder ja nur insgesamt,

monatlich und quartalsweise haben wir sie für die Gemeinden inklusive Wien.

Da braucht es eine Verbesserung, damit wir eine klare Aufgliederung haben, um

auch die Grundlage für die politischen Diskussionen, die darauf aufbauen, zu

haben. 

Darüber hinaus wäre es aber notwendig – Sie wissen, dass die Budgetziele im

Budget ESVG-Ziele und keine Cash-Ziele sind; wir haben unterjährig relativ

schlechte ESVG-Daten – und es ist es mein Ziel, einen besseren Austausch mit

der Statistik Austria zu bekommen und auf der ESVG-Ebene bessere Daten zu

bekommen. 

Nicht zuletzt wird es besonders wichtig sein, sich mit den

Gebietskörperschaften rasch auf einen neuen Stabilitätspakt zu einigen,

insbesondere vor dem Hintergrund, dass der Stabilitätspakt für die

Gebietskörperschaften ja einen klaren Pfad im Defizitabbau beinhalten würde.

Nationalrat, XXVIII. GP 24. April 2025 17. Sitzung / 5



Für mich ist es in dem Sinn dann nicht so relevant, wo die Bundesländer und

Gemeinden sparen, das Entscheidende ist, dass wir uns auf einen

Sanierungspfad einigen und die entsprechenden Spielräume dann den

Gebietskörperschaften, die immerhin auch die politische Verantwortung haben,

überlassen. (Beifall bei der SPÖ und bei Abgeordneten der ÖVP.)

Die Fragen 4 und 5 betreffen klimaschädliche Förderungen. 

Ich kann Ihnen in Bezug auf die jährlichen Ausgaben des Bundes für

klimaschädliche Subventionen keine Zahlen – oder keine einzelne Zahl –

nennen. Ich kenne klarerweise die Untersuchungen des Wifo und auch die

Arbeiten, die im Fiskalrat gemacht wurden, allerdings greifen aus meiner Sicht,

und das wurde in beiden Gremien auch umfangreich diskutiert, diese Analysen

etwas zu kurz, weil sie insbesondere standort- und verteilungspolitische

Fragestellungen nicht ausreichend berücksichtigen. 

Wir haben im BMF deshalb erste Ansätze im Umgang mit kontraproduktiven

Maßnahmen entwickelt, insbesondere, wie Sie ja wissen, im Zusammenhang mit

der Recovery and Resilience Facility auf der europäischen Ebene, wo wir Green-

Budgeting-Methoden eingemeldet haben. Ich möchte schon sagen, dass

Österreich da Vorreiter ist und auch das Finanzministerium mit dem Climate-

Hub in dieser Frage ganz innovativ ist. In dem Zusammenhang darf ich auch

darauf hinweisen, dass sich Darstellungen zu den kontraproduktiven

Maßnahmen in Österreich sowohl in der Beilage Klima- und Umweltschutz des

Bundesvoranschlages 2024 als auch in der kommenden Green-Budgeting-

Beilage zum Doppelbudget 2025 finden. Wir werden das verlässlich vorlegen

und versuchen, damit die Datenlage immer weiter zu verbessern und

weiterzuentwickeln. Das ist mir auch ein persönliches Anliegen. 

Was die Fragen 6 und 7 betrifft – da geht es um die klimaschädlichen

Subventionen auch auf Bundesländerebene –, möchte ich darauf hinweisen,
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dass gerade das ein zentraler Punkt im Rahmen unseres RRF-Projekts zum

Green Budgeting war. 

Für Details und Präzisierungen kann ich auf das Green-Budgeting-Pilotprojekt

ab dem Jahr 2024, das wir da ausgewiesen haben, verweisen. Ich möchte darauf

hinweisen, dass auf Städteebene derzeit auch ein Pilotprojekt läuft, im Zuge

dessen wir ausgewählte Investitionsvorhaben mit dem Green-Budgeting-Ansatz

verfolgen. Ein Bericht zum Pilotprojekt wird bis Ende Juni – wenn ich es jetzt

richtig im Kopf habe – auf der Website des Finanzministeriums veröffentlicht. 

Ergänzend dazu haben wir mit dem Städtebund, dem KDZ sowie drei

Klimapionierstätten auch eine Arbeitsgruppe zum Thema Green Budgeting ins

Leben gerufen, in der wir das Thema weiterentwickeln und auch in Richtung

Finanzausgleichsverhandlungen entwickeln wollen. Wir machen, glaube ich, im

BMF gerade im Bereich des Green Budgeting wirklich sehr viel und sehr

innovative Arbeit, sind laufend um Verbesserungen bemüht, und ich möchte die

Gelegenheit nicht verstreichen lassen, mich bei den Mitarbeiter:innen des BMF,

die wirklich extrem engagierte Leute, Expert:innen in diesem Bereich sind,

explizit für ihre Arbeit und für ihre Initiative zu bedanken. (Beifall bei der SPÖ

sowie bei Abgeordneten von ÖVP und Grünen.)

Die Frage 8 bezieht sich auf die Maßnahmen des Finanzministeriums zu den

klimaschädlichen Subventionen. 

Als Teil des österreichischen Nationalen Energie- und Klimaplans wurde eine

Arbeitsgruppe zu den kontraproduktiven Anreizen und Subventionen

eingerichtet, die unter Leitung des Finanzministeriums steht. (Abg. Kogler

[Grüne]: Ja, und was hat die gebracht?) Diese Arbeitsgruppe hat die konkrete

Aufgabe, bis zum Jahr 2030 pro Jahr zwei Millionen Tonnen CO2 an

Treibhausgasemissionen einzusparen. Die Kick-off-Sitzung fand schon Anfang

des Jahres statt, der laufende Fortschritt in der Analyse und der Reform der
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kontraproduktiven Anreize und Subventionen wird im Rahmen der Green-

Budgeting-Beilage des Bundesvoranschlags berichtet werden. Ich freue mich

auf eine intensive Debatte zu der Arbeit, die wir da leisten. 

Zu den Fragen 9 und 10: 

Was die Verkehrs- und Infrastrukturstrategien betrifft, muss ich Sie doch an das

Bundesministerium für Innovation, Mobilität und Infrastruktur verweisen, das

da den Lead hat. Das BMF ist aber bei allen ressortübergreifenden

strategischen Überlegungen grundsätzlich eingebunden, und wir nehmen

unsere Verantwortung da auch entsprechend wahr. 

Zu Frage 11:

Sollten aus Sicht des Finanzministeriums die Ziele der Bundesregierung, wie sie

im Regierungsprogramm dargestellt sind, im Einklang mit der Budgetsanierung

stehen? – Ich wäre versucht, die Frage mit einem Wort zu beantworten: Ja.

(Heiterkeit bei der SPÖ.) Ich werde das dennoch kurz ausführen: Es ist klar, dass

wir eine umfangreiche Liste an ökonomischen, sozialen, ökologischen

Zielsetzungen haben, die die Bundesregierung verfolgt, die zu einem guten Teil

natürlich auch mit dem Programm der Budgetsanierung in Konflikt geraten

können. Die Zeiten einer Politik: Koste es, was es wolle, egal, in welchem

Bereich!, sind vorbei, denn wir können uns das Koste-es-was-es-wolle nicht

mehr leisten. Wir müssen auf die Effizienz der eingesetzten Maßnahmen

setzen. 

Ich glaube, das ist ein zentraler Bereich, in dem sich Politik ändern muss. Wir

brauchen ein klares Monitoring in Bezug auf die Frage, was für einzelne Ziele,

die die Politik verfolgt, die am besten geeigneten Maßnahmen sind. Sind das

Förderungen oder sind es in zunehmendem Ausmaß, wie mir vorschwebt,
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Regulierungen, die einfach aus budgetären Gründen klarerweise viel

kostengünstiger sind? Darauf müssen wir ausreichend achten. 

Dennoch ist es so, dass wir einen gewissen Zielkonflikt zwischen Zielen des

Regierungsprogramms und der Budgetsanierung haben, das ist ja keine Frage.

Das beinhaltet auch, dass alle Offensivmaßnahmen des Regierungsprogramms

vollständig gegenfinanziert wurden. Das zu sagen ist mir ganz wichtig.

Wir haben eine Reihe von Offensivmaßnahmen gesetzt, aber wir haben überall

für Gegenfinanzierung gesorgt. Das ist ein erheblicher Fortschritt, denke ich;

und alle Maßnahmen darüber hinaus, die der Bundesregierung ein Anliegen

sind, stehen unter einem Budgetvorbehalt. Es geht angesichts der budgetären

Lage auch gar nicht anders.

Zu Frage 12: 

Was den Umgang mit Bodenflächeninanspruchnahme et cetera betrifft, möchte

ich darauf hinweisen, dass die Bundesregierung dem

Regierungsübereinkommen entsprechend darauf orientiert ist, das 2,5-Hektar-

pro-Tag-Ziel einzuhalten, und insbesondere auch überlegt oder versucht,

Planungs- und Widmungskompetenzen zu bündeln, um diesem Ziel auch

näherzukommen und das weiterzuentwickeln. Die Reduktion des

Bodenverbrauchs ist ein zentrales Anliegen der Klimapolitik und des

Naturschutzes, und ich glaube, dass das auch richtig ist.

Zu den Fragen 13 und folgende, die sich auf die Asfinag beziehen: 

Ich möchte ganz allgemein, damit ich jetzt nicht über zehn Jahre alle möglichen

Zahlen vorlesen muss, auf den veröffentlichten Jahresbericht der Asfinag

hinweisen. Vielleicht nur so weit: Das Ergebnis nach Steuern der Asfinag lag im

letzten der von Ihnen erfragten Jahre, 2023, bei 844 Millionen Euro, der
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Schuldenstand in Bezug auf die Finanzverbindlichkeiten der Asfinag bei

9,4 Milliarden Euro.

Mir liegen keine Informationen vor, wie hoch die Zahlungen der Asfinag für die

Schuldenfinanzierung in den letzten Jahren waren.

Die Dividenden der Asfinag sind von 95 Millionen Euro im Jahr 2015 auf

255 Millionen Euro im Jahr 2024 gestiegen.

Ich möchte in Bezug auf die Frage der Bedeutung der Dividendeneinnahmen für

die Budgetsanierung darauf hinweisen, dass wir mitten in den

Budgetverhandlungen sind. Es ist so, dass Dividenden von öffentlichen

Unternehmen oder Staatsbeteiligungen kurzfristig in der Sanierung eine nicht

unwesentliche Rolle spielen werden. Die genaueren Maßnahmen möchte ich im

Moment hier noch nicht diskutieren. Wir werden Gelegenheit finden, das in den

nächsten Wochen im Detail zu besprechen.

Zu den Fragen 19 bis 21: 

Zum Zusammenhang zwischen zusätzlichen Investitionsprojekten und den

Spielräumen der Asfinag für die Dividendenausschüttung: Darauf kann ich nur

antworten, dass klar ist, dass zusätzliche Investitionsprojekte den Spielraum für

Dividendenausschüttungen verringern.

Was die Kosten der Asfinag für den Erhalt und für die Sanierung des

Straßenbestandes der letzten Jahre betrifft, kann ich die Frage leider nicht im

Detail beantworten. Ich kann Ihnen nur die Gesamtinvestitionen darstellen, die

nicht getrennt nach Neubau und Erhalt sind. Diese Gesamtinvestitionen sind

von 951 Millionen Euro 2015 auf 1 519 Millionen Euro im vergangenen Jahr

gestiegen.
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Mir liegen leider keine Informationen vor, was Prognosen der Asfinag über

Kosten für Erhalt und Sanierung des Straßenbestandes betrifft. Diese wären

gegebenenfalls direkt vom Unternehmen einzuholen.

Zu den Fragen 22 bis 27: 

Was die Ausgaben der Bundesländer für den Straßenbau betrifft, möchte ich

darauf hinweisen, dass zunächst Zahlen vorliegen, die von der Statistik Austria

veröffentlicht werden. Diese unterscheiden allerdings nicht zwischen Neubau

und Erhalt.

Laut Gebarungsübersicht 2023 betrugen die Auszahlungen der Länder ohne

Wien für den Straßenbau 1,4 Milliarden Euro, in Wien 350 Millionen Euro und

in den Gemeinden ohne Wien 1,67 Milliarden Euro.

Ich glaube, dass bei der Statistik Austria Daten vorliegen würden, die die

Trennung zwischen Neubau und Erhalt ermöglichen würden. In der kurzen Zeit

der Anfragebeantwortung beziehungsweise unseres Versuches der

Anfragebeantwortung war es leider nicht möglich, da eine Auswertung – es

wäre nämlich eine eigene Auswertung dafür notwendig – durchzuführen; auf

Wunsch können wir diese aber durchaus nachreichen, allerdings mit einer

kleinen zeitlichen Verzögerung, wenn es geht, angesichts der Arbeiten, mit

denen das BMF im Moment intensiv beschäftigt ist.

Was die Ausgaben der Bundesländer für Straßenverkehrsprojekte und auch die

Transparenz betrifft, möchte ich zunächst auf meine Antworten auf die

Fragen 1 bis 3 verweisen.

Zum Zweiten möchte ich sagen, dass wir wirklich an einer Verbesserung der

Transparenz und des Informationsaustausches zwischen den

Gebietskörperschaften arbeiten. Das ist ja nicht nur eine Bringschuld der

Bundesländer oder der Gemeinden an den Bund, es ist der Versuch, gemeinsam
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sozusagen bessere Daten zu entwickeln, mehr Verständnis für die jeweiligen

Herausforderungen zu entwickeln und gemeinsam sinnvolle und gute,

vernünftige Politik für Österreich zu machen.

Es ist allerdings so, dass im Rahmen des Österreichischen Stabilitätspaktes, der

neu verhandelt wird – ich habe schon darauf hingewiesen –, für mich aus Sicht

des Finanzministeriums entscheidend ist, dass sich die Gebietskörperschaften

auf einen Abbaupfad des übergroßen Budgetdefizits einigen. Und es liegt schon

in der politischen Verantwortung der einzelnen Bundesländer oder der

Gemeinden, wo sie dabei ihre Schwerpunkte setzen. Das können und wollen wir

vom Bund nicht beeinflussen.

Zu Frage 29: 

In Bezug auf die Kosten für Erhalt und Sanierung des Straßennetzes in

Österreich muss ich sagen, dass uns da keine Informationen vorliegen.

Zu Frage 30:

Wie viele Bundesmittel flossen jeweils in den letzten zehn Jahren an die

Gemeinden für den Straßenbau und -erhalt? – Der wesentliche Transfer aus

dem Bundesbudget für den Straßenbau ist in den

Kommunalinvestitionsgesetzen normiert. In den letzten Jahren wurden

189 Millionen Euro gemäß dem Kommunalinvestitionsgesetz 2020 und

81,8 Millionen Euro gemäß dem Kommunalinvestitionsgesetz 2023 für die

Sanierung von Gemeindestraßen ausbezahlt. Weiters leistet der Bund in den

Jahren 2017 bis 2034 für Eisenbahnkreuzungen auf Gemeindestraßen

Zweckzuschüsse in der Höhe von 4,81 Millionen Euro.

Zu Frage 31: 
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Zu den Neubauprojekten im Zusammenhang mit der Sanierung: Es ist ohne

Zweifel so, dass in allen Staatsausgabenbereichen Kürzungen notwendig sind,

um die Budgetziele zu erreichen. Das wird auch die Infrastrukturinvestitionen

betreffen und damit auch den Straßenbau.

Zu den Fragen 32 und 33: 

Was die EU-Effort-Sharing-Ziele und den Anteil des Verkehrs betrifft, möchte

ich zunächst darauf hinweisen, dass im Zusammenhang mit diesen

unionsrechtlichen Verpflichtungen unter der Effort-Sharing-Verordnung

erhebliche budgetäre Risken bestehen, insbesondere durch das Ankaufsrisiko

an Emissionszertifikaten. Wir haben im Finanzministerium deshalb in den

letzten Jahren schon sehr umfangreiche Arbeiten unternommen, um diese

budgetären Risken zu beobachten und zu minimieren sowie, und das ist mir das

Allerwichtigste, ein Budgetrisikomonitoring aufzustellen.

Das BMF hat dazu Abschätzungen der letzten langfristigen Budgetprognose aus

dem Jahr 2022 veröffentlicht. Zum damaligen Zeitpunkt sind wir für die

Periode 2021 bis 2030 von Gesamtkosten in der Höhe von 4,7 Milliarden Euro

ausgegangen.

Zusätzlich wurden weitere Studien vom BMF beauftragt, die Szenarien

analysieren. Ich möchte aber darauf hinweisen, dass das BMF Ende dieses

Jahres eine neue Langfristprognose mit einer neuen Abschätzung

veröffentlichen wird. Wir haben in diesem Zusammenhang das Risikomonitoring

weiter verstärkt, weil es entscheidend ist, gerade bei engen Budgets und

knappen Kassen, kosteneffizientes Monitoring durchzuführen und das Risiko

entsprechend zu beschränken.

Allerdings beziehen sich diese Maßnahmen auf den Gesamtstaat, wir haben

keine sektorale Aufgliederung. Daher kann ich die Frage, welcher Teil dieser
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Kosten auf den Verkehr entfällt, nicht beantworten. Dazu liegen uns keine

Informationen vor.

Ich möchte zusammenfassend sagen, dass die Frage des Klima- und

Naturschutzes von eminenter Bedeutung ist, keine Frage, weil es den

Wohlstand der Menschen entscheidend beeinflusst. Wir müssen aber die

Klimapolitik auf neue Beine stellen, weil wir die Möglichkeiten in Bezug auf

Milliardenförderungen einfach nicht mehr haben.

Das Geld ist nicht mehr da, das heißt, wir brauchen eine Klimapolitik, die jetzt

möglichst effizient und kostensparend ist. Das ist aus meiner Überzeugung eine

Politik, die stärker auf Regulierungen als auf Förderungen setzt, und diese

Schwerpunkte der Politik bilden sich auch im Regierungsübereinkommen ab. –

Vielen Dank. (Beifall bei SPÖ, ÖVP und NEOS.)
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